
F ü r die Zulassung sind un te r B eachtung der V oraus
setzungen gem äß § 1 Abs. 1 besonders zu berücksich
tigen:
a )  Bewerber, die nach Abschluß des A biturs eine p ra k 

tische T ätigkeit in der Industrie oder Landw irtschaft 
ausgeübt und sich w ährend dieser Zeit in fachlicher, 
gesellschaftlicher und charak terlicher H insicht be
w äh rt haben.

b) Personen, denen durch Gesetze, Verordnungen und 
V erträge eine besondere F örderung zugesichert ist.

c) Bewerber, die in E hren aus der N ationalen Volks
arm ee oder der Deutschen Volkspolizei ausgeschie
den sind.

§ 11
<1) U m  den A nteil der Bewerber m it einer vorange
gangenen prak tischen  T ätigkeit schrittw eise zu e r
höhen, sind die Zulassungskom m issionen der U niver
s itä ten  und Hochschulen berech tig t — entsprechend den 
vorliegenden Zulassungsprinzipien und Richtlinien — , 
Bewerbern, die fü r ein Studium  geeignet sind, aber in 
diesem Ja h r  n icht zugelassen w erden können, die A uf
nahm e einer produktionspraktischen T ätigkeit in  der 
Industrie  oder L andw irtschaft vor A ufnahm e des S tu
dium s zu em pfehlen (bis zu r H öchstgrenze von 50 % 
der diesjährigen Zulassungskontingente).
(2) Diese Bewerber werden fü r die Zulassung zum 
S tudienjahr 1958/59 vorgem erkt und sind, wenn sie sich 
w ährend der prak tischen  T ätigkeit in  fachlicher, gesell
schaftlicher und charak terlicher H insicht bew ährt h a 
ben, zum  Studium  zuzulassen.

§ 12
B ew erber fü r F ak u ltä ten  und Fachrichtungen, an denen 
die A bleistung eines einjährigen V orpraktikum s gem äß 
Studienplan fü r  die Zulassung zum  Studium  B e d i n 
g u n g  ist, w erden vorim m atrikuliert. Die endgültige 
Im m atriku lation  ist abhängig von der w ährend des 
V orpraktikum s im  Betrieb gezeigten Leistung und ge
sellschaftlichen H altung.

Quelle: Beilage zu H eft 5/1957 der Zeitschrift „Das 
Hochschulwesen“, S. 31—33.

*
Die in  den Zulassungs-Richtlinien gegebenen A nw ei
sungen werden in  der Praxis n icht nur s tr ik t  einge
halten, sondern auch noch durch mündliche Anordnungen  
der Schul- und Hochschulbehörden, die eine Verschär
fung des Ausleseverfahrens darstellen, ergänzt.

DOKUMENT 87
E s erscheint der N. N.
Fachlehrer an  der Oberschule .............. .
je tz t w ohnhaft in W est-Berlin, und e rk lä rt:
Als F achlehrer der 12. K lassen h a tte  ich an den im 
F eb ru a r 1958 stattfindenden Zulassungskonferenzen der 
A biturienten zum  Studium  an  den U niversitäten  und 
Hochschulen teilzunehmen. A uf diese A rt und Weise 
h a tte  ich Gelegenheit, das Zulassungsverfahren in allen 
E inzelheiten kennenzulernen. Zur V orbereitung dieser 
Konferenzen w erden von den K lassenleitern der
12. K lassen über jeden Schüler, der sich zum  Studium 
bewerben will, politische und fachliche Beurteilungen 
angefertig t. Die Klassenleiter sind in der Regel SED- 
Genossen. Die von den K lassenleitern angefertig ten  Be
urteilungen werden im Pädagogischen R a t zur Dis
kussion gestellt, und es w ird darüber abgestim m t, wer 
zum  Studium  vorgeschlagen werden soll oder nicht.
E s  g ib t drei Form en der Beurteilungen:

1. Ablehnung,
2. Befürw ortung,
3. besondere B efürw ortung des A ntrages.

M it diesen Beurteilungen versehen werden die U n ter
lagen den U niversitäten  zur Entscheidung zugeleitet. 
Die Entscheidungen der U niversitäten  und Hochschulen 
richten  sich jedoch in allen Fällen  nach den von den 
Oberschulen gem achten Vorschlägen, d. h., w er bereits 
von der Oberschule abgelehnt wird, h a t keine Aussicht, 
zum  Studium  zugelassen zu werden.
Die in den Zulassungskonferenzen der Oberschulen ge
troffenen Entscheidungen, die Ablehnung oder B efür
w ortung des von A biturienten gestellten A ntrages be
deuten, richten sich nicht nach fachlichen, sondern nach 
politischen Gesichtspunkten. W esentlich fü r  die E n t
scheidung des A ntrages is t zunächst die E rm ittlung  der 
sozialen H erkunft des Schülers. Dabei s teh t fest, daß 
A rbeiter- und Bauernkinder bevorzugt werden und 
K inder aus bürgerlichen Fam ilien p rak tisch  keine Mög
lichkeit haben, ein S tudium  aufzunehmen. Dabei ist 
festzustellen, daß allerdings die A uslegung des Be
griffes soziale H erkunft sehr unterschiedlich ist. So 
w ird zum  Beispiel das Kind eines S teuerberaters in 
einem „volkseigenen“ V erlag als „A rbeiterkind“ ein
gestuft, w ährend das Kind eines privaten  S teuer
bera ters als „bürgerlich“ gilt. Diesen Feststellungen 
entsprechend erfolgt die Zulassung bzw. Ablehnung 
zum Studium . K inder aus A rztfam ilien erhalten  die 
B efürw ortung zum M edizinstudium grundsätzlich nur 
dann, wenn die E lte rn  als Ä rzte in m edizinisch-staat
lichen E inrichtungen tä tig  sind. D am it soll erreicht 
werden, daß die medizinischen F aku ltä ten  sozialistisch 
ausgerichtet werden.
Bei der Zulassung zum  Jura-S tud ium  is t außer der 
H erkunft der Bewerber eine zw eijährige D ienstzeit bei 
der Volkspolizei erforderlich. N ach B ew ährung können 
diese A biturienten  von den D ienststellen der Volks
polizei zum  Studium  „delegiert“ werden.
S tam m t der Schüler n icht aus A rbeiter- und B auern
kreisen, so kann  dieser M angel der sozialen H erkunft 
dadurch aufgehoben werden, daß sich der Schüler selbst 
gesellschaftspolitisch besonders be tä tig t. Eine solche 
B etätigung kann  insbesondere in  einer Verpflichtung 
zum  „freiw illigen“ zw eijährigen D ienst bei den N atio 
nalen S tre itk rä ften  bestehen. E ine besondere nach
teilige B eurteilung erfahren  Schüler aus christlichem  
E lternhaus. W ird in  den Zulassungskonferenzen be
kannt, daß diejenigen Schüler, die ein S tudium  be
ginnen wollen, durch Zugehörigkeit zu r Jungen  Ge
meinde oder zu r Katholischen P fa rrjugend  eine be
sondere Verbundenheit m it den K irchen beider Konfes
sionen zeigen, so erhalten  sie m it S icherheit eine 
negative Beurteilung, die ihnen den Zugang zu den 
U niversitäten  unmöglich m acht. In  gleicher Weise w er
den auch Schüler benachteiligt, die M itglieder ch rist
licher Sekten sind, zum  Beispiel Sieben-Tage-Adven- 
tisten.

Berlin, den 26. 2. 1958

v. g. u. 
gez. U n terschrift

DOKUMENT 88

Es erscheint der
Fachlehrer fü r  M athem atik  und Physik,
H err  S tud ienrat a. D. N. N., 
je tz t w ohnhaft Berlin-Nikolassee, 
und erk lärt:
A ls F achlehrer fü r  M athem atik  und Physik  in zwei 
A bschlußklassen der Oberschule bekam  ich K enntnis von 
der A rt und W eise der H andhabung des Zulassungsver
fahrens der A biturienten zu den U niversitäten  und Hoch
schulen der Sowjetzone.
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